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Was ist die Wasserrahmenrichtlinie? 

• eine Richtlinie des Europäischen Rates und 
des Europäischen Parlamentes, 
die für alle Mitgliedstaaten der EU gilt 
- seit 22. Dezember 2000 in Kraft - 

 

• nationale Umsetzung durch Novelle des 

Wasserhaushaltsgesetzes am 25.06.2002 

 

• Geltungsbereich: 

- Fließgewässer mit Einzugsbereich > 10 km² 

- Seen > 50 ha 

- Grundwasser 
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Ziel der EU-WRRL 

 
„Guter Zustand“ der Gewässer bis 2015 

 
 
 

       (Möglichkeit der Verlängerung um 2 x 6 Jahre) 
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Instrumente für die Umsetzung 

 
Bewirtschaftungsplan: 

 
  

Beschreibung  

 des derzeitigen Zustands  

der Gewässer 

(Neubewertung findet 2013 statt) 

 und der Umweltziele 

www.flussgebiete-hessen.de 



Schwalm-Eder-Kreis 

5 

Instrumente für die Umsetzung 

 
Maßnahmenprogramm: 

     

konkrete Maßnahmen: 

 

 Verbesserung der  

Gewässerstruktur 

 Herstellung der  

Durchgängigkeit 

 Reduzierung von  

Immisionsbelastungen 
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Instrumente für die Umsetzung 
 

 Maßnahmen Struktur: 

 

 

 

 

 

 Flächenerwerb 

 Entwicklung naturnaher Gewässer-,Ufer- und 

Auenstrukturen  

- Sohlanhebung und Entfesselung 

- Unterstützung der Fließdynamik 

 Herstellung der linearen Durchgängigkeit 
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Instrumente für die Umsetzung 
 

  Maßnahmen Punktquellen:  

 

 

 

 

 

 

 Ertüchtigung von kommunalen Kläranlagen 

- vorh. Phosphor-Elimination auf Kläranlagen optimieren 

- Phosphor-Elimination auch bei kleinen Kläranlagen nachrüsten  

  (ab 1000 EW) 

 

(seit 2009 im S-E-K bereits 10 Kläranlagen nachgerüstet) 
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Instrumente für die Umsetzung 
 

  Maßnahmen Diffuse Einträge: 

 

 

 

 

  

 

 Beratung der Landwirte 

 Bewirtschaftungsmaßnahmen 

- Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in das  

  Grund- und Oberflächenwasser reduzieren 

- Bodenerosion minimieren 
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Wo finde ich die Maßnahmen für meine Kommune? 
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Wo finde ich die Maßnahmen für meine Kommune? 
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Wo finde ich die Maßnahmen für meine Kommune? 
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Zuständigkeiten 
 

  
 Die Maßnahmenprogramme der Länder sind 

behördenverbindlich und damit bei allen Planungen, die 

die Belange der Wasserwirtschaft betreffen, zu 

berücksichtigen 

 

 die Kommune ist für die Umsetzung zuständig 

     (Finanzierungshilfe bis 85% wird gewährt) 

 

 Die Obere Naturschutzbehörde ist bei den Gewässern 

zuständig, für die Bewirtschaftungspläne nach der FFH-

Richtlinie bestehen bzw. noch aufzustellen sind 

- Aufgabe des Landes, deshalb 100%-Finanzierung 

 (FFH-Entwicklungsplan „Ems zwischen Merxhausen u. Werkel“ fertiggestellt) 
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Zuständigkeiten 
 

  
 Die Obere Wasserbehörde ist für die bedeutenderen 

Ausbaumaßnahmen zuständig: 

- bei denen eine Planfeststellung erforderlich ist 

- an Anlagen für die Wasserkraftnutzung 

- Maßnahmen die den Zustand des Grundwassers betreffen 

 

 Die Untere Wasserbehörde ist nur bei einem 

Gewässerausbau von geringer Bedeutung zuständig: 

    - zulassungsfreie Gewässerentwicklungsmaßnahmen  

  (im Rahmen der naturnahen Unterhaltung von Gewässern) 

     - „einfache“ wasserrechtliche Genehmigung 

     - Plangenehmigung  
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Umsetzungsstrategie im S-E-K 

Beratung/Akquise bei den einzelnen Kommunen: 
 

• genehmigungsfreie, strukturverbessernde Maßnahmen 

verstärkt nutzen  

(Wanderhindernisse entfernen, Einbringen von Totholz,  

  Entfesselungsmaßnahmen) 

 

• kommunales Flächenmanagement  

(freiwilliger Landtausch, Ankauf, Flurbereinigungsverfahren) 

 

• Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen der Gemeinden verstärkt in 

Gewässern durchführen  
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Hindernisse bei der Umsetzung 

• mäßiges oder kein Engagement seitens der Kommunen  

- Das Maßnahmenprogramm wird bei den meisten Städten und 

   Gemeinden bisher immer noch nicht als Pflichtaufgabe gesehen 

- schlechte finanzielle Situation (selbst 15% Eigenanteil sind zu viel) 

- die Landesregierung setzt auf das Prinzip Freiwilligkeit  

 

• keine Bereitschaft der Landwirte, Land zur Verfügung 

zu stellen 

 

• Flurbereinigung wird im S-E-K prinzipiell abgelehnt 

(angeblich schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit) 
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Neues „Instrument“ des Umweltministeriums 

Beauftragung von „Gewässerberatern“ seitens der 

Oberen Wasserbehörden 

 

1. Projekt in Nordhessen ist 

„Gewässerberatungsprojekt Schwalmgebiet“ 

 

alle Wasserkörper im Gebiet des WV Schwalm werden betrachtet  

 

Mitgliedskommunen erhalten konkrete Maßnahmenvorschläge   

  

„zulassungsfreie Maßnahmen“ werden in Abstimmung mit dem WV 

Schwalm und den Behörden soweit planerisch konkretisiert, dass diese 

Maßnahmen unmittelbar durch den Verband umgesetzt werden können 
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